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zu erhalten. Die Dächer sind als Retentionsgründächer zum Rückhalt von Niederschlagswasser
auszuführen.
Regenwassernutzung:
Die Vorhabenträger:in ist verpflichtet, die Regenwassernutzung des anfallenden Oberflächenwassers
gemäß der vorliegenden Entwässerungsplanung sicherzustellen und dafür erforderliche Anlagen zu
unterhalten. Von der Art und dem dargestellten Maß der verbindlichen Regenwasserbewirtschaf-
tung kann ausnahmsweise im Rahmen der konkretisierenden Planung im Bauantrag unter Abstim-
mung mit der BUKEA abgewichen werden. Im Vorhabengebiet sind im Rahmen der festgesetzten
Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durch-
führungsvertrag/ Städtebaulichen Vertrag verpflichtet
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